
 

Erste Fassung der Satzung vom GunClub Wegberg 

 

§ 1 Name, Sitz und Zweck 

1. Der Verein führt den Namen GunClub Wegberg, nach der Eintragung in das 

Vereinsregister trägt er den Zusatz e.V. Sitz des Vereins ist Wegberg. 

2. Der Verein ist der Zusammenschluss von Mitgliedern und anderen interessierten 

Personen mit dem Ziel, die Interessen der Vereinsmitglieder in der Ausübung der 

sportlichen Tätigkeit und die Schießsportordnung in ihrer jeweiligen Fassung zu 

wahren. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne der Abgabenordnung. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 

keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 2 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können werden: 

a) volljährige aktive Mitglieder 

b) Jugendliche aktive Mitglieder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr 

c) Ehrenmitglieder 

2. Minderjährige bedürfen der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 

3. Die Mitgliedschaft wird durch schriftlichen Aufnahmeantrag und Beschluss des 

Vorstandes erworben. 

4. Jedes neu aufgenommene Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis. Das Mitglied 

verpflichtet sich zur Anerkennung und Beachtung der Satzung und der 

Geschäftsordnung. 

5. Der Jahresbeitrag ist jeweils zu Beginn des Kalenderjahres fällig. 

6. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen und ist nur zum Ende eines 

Kalenderjahres möglich. 

§ 3 Rechte und Pflichten 

1. Die Mitglieder haben das Recht, an allen Vereinsveranstaltungen teilzunehmen. 

2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu fördern, die 

Beiträge pünktlich zu entrichten und die Satzung sowie die Geschäftsordnung 

einzuhalten. 

3. Die Mitglieder haben die sportlichen Regeln zu beachten und den Anordnungen der 

verantwortlichen Personen Folge zu leisten. 

 

 

 

 



 

§ 4 Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

1. Tod 

2. freiwilligen Austritt 

3. Ausschluss aus dem Verein 

Der Ausschluss kann erfolgen bei grobem Verstoß gegen die Satzung oder die Interessen des 

Vereins. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

§ 5 Organe 

Organe des GunClub Wegberg e.V. sind: 

1. die Generalversammlung 

2. der Vorstand 

3. der Beirat 

§ 6 Generalversammlung 

Die Generalversammlung ist das oberste Organ. Sie ist zuständig für: 

1. die Wahl des Vorstandes 

2. die Wahl der Kassenprüfer 

3. die Entlastung des Vorstandes 

4. Satzungsänderungen 

5. die Auflösung des Vereins 

§ 7 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus: 

1. dem 1. Vorsitzenden 

2. dem 2. Vorsitzenden 

3. dem Kassierer 

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. 

§ 8 Beirat 

Der Beirat besteht aus: 

1. dem Sportwart 

2. dem Jugendleiter 

Der Beirat unterstützt den Vorstand bei der Durchführung der Vereinsaufgaben. 

 



 

§ 9 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 10 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 

das Vermögen des Vereins an eine gemeinnützige Einrichtung, die es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Stand September 2017 
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